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Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.:

FD Sozialhilfe 08.06.2010 15/0333/1
 
Beratungsfolge Sitzungstermin

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 23.06.2010
Verwaltungsausschuss 09.08.2010
 

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
Leistungsvereinbarung mit der Suchtkrankenhilfe Ostfriesland gGmbH Emden über das 
Angebot eines Ambulant Betreuten Wohnens für chronisch mehrfach beeinträchtigte 
Abhängigkeitskranke 
 
 
Beschluss: 
 
Zwischen der Stadt Emden und der Suchtkrankenhilfe Ostfriesland gGmbH wird die der Vorlage 
15/0333/1 als Anlage beigefügte Leistungsvereinbarung geschlossen. Die Prüfungs- und 
Entgeltvereinbarung sind jeweils ebenfalls anzupassen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es handelt sich bei der Hilfeleistung um eine ambulante Form der Eingliederungshilfe, auf die 
nach dem SGB XII ein Rechtsanspruch besteht. Die für diese Form der Betreuung notwendigen 
Mittel sind bereits seit einigen Jahren Teil des Budgets und wurden auch für das laufende bzw. 
das folgende Jahr entsprechend veranschlagt.  
 
Über die im Haushalt veranschlagten Mittel hinaus entstehen somit keine Aufwendungen. 
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 Vorlagen-Nr.:  
 15/0333/1 
 
  
Begründung: 
 
Am 11.07.2007 wurde mit der Gesellschaft zur Hilfe für suchtgefährdete und abhängige 
Menschen e.V. Leer, DROBS Emden, eine Leistungsvereinbarung über das Angebot eines 
Ambulant Betreuten Wohnens geschlossen. 
 
Die Gesellschaft zur Hilfe für suchtgefährdete und abhängige Menschen e.V. Leer ist 
Alleingesellschafterin der 2009 ausgegründeten Suchtkrankenhilfe Ostfriesland gGmbH, welche 
ihren Sitz in der Stadt Emden hat und Mitglied des Sozialpsychiatrischen Verbundes in Emden 
ist. 
 
Der Wechsel der Gesellschaftsform hat lediglich organisatorische Gründe. Die 
Suchtkrankenhilfe Ostfriesland gGmbH übernimmt und erfüllt alle Verträge der Gesellschaft zur 
Hilfe für suchtgefährdete und abhängige Menschen e.V. 
 
Auch das Arbeitsfeld „Ambulant Betreutes Wohnen“ soll in die Suchtkrankenhilfe Ostfriesland 
gGmbH überführt werden. 
 
Aufgrund des Übergangs der Trägerschaft sind die seinerzeit abgeschlossenen Vereinbarungen 
anzupassen. 
 
 
 
 
 
 
Anlage: 
 
Leistungsvereinbarung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


